
PRÜFUNGS- UND HINWEISPFLICHT BEI FEHLENDER
ABDICHTUNG?

OLG Bremen, Urteil vom 12.9.2007 — Aktenzeichen: 5 U 71/06

Leitsatz
Schuldet der Estrichleger nach dem Vertrag eine Bodenbeschichtung ohne
Abdichtung des Bodenbelages, so ist dieser dennoch verpflichtet, diese
Bodenbeschichtung ohne Abdichtung zu überprüfen hinsichtlich der konkreten
Verwendbarkeit. Ggf. muss der Estrichleger den Besteller auf die Ungeeignetheit
hinweisen.

Sachverhalt
Der Estrichleger schloss mit einem Getränkehersteller auf der Grundlage der
VOB/B einen Vertrag zur Neuherstellung der Bodenbeschichtung im Sirupraum des
Getränkeherstellers. In diesem Sirupraum befanden sich Tanks mit jeweils
mehreren tausend Litern. Eine Abdichtung war im Vertrag nicht vorgesehen. Bei
den Arbeiten zeigte sich sodann, dass der alte bisherige Boden keine Abdichtung
hatte. Entsprechend dem Vertrag baute der Estrichleger den neuen Boden auch
ohne Abdichtung ein. Unterhalb des Sirupraumes kam es später zu
Durchfeuchtungsschäden. Der Getränkehersteller verlangt Minderung des
Werklohns. Der Estrichleger verneint seine Verantwortlichkeit, da sein Vertrag mit
dem Getränkehersteller eine Abdichtung nicht vorgesehen habe.
Entscheidung
Das OLG bejaht den Minderungsanspruch des Getränkeherstellers. Das Gericht legt
dem Estrichleger die Verletzung seiner Prüfungs- und Hinweispflicht gemäß § 4 Nr.
3 VOB/B zur Last. Auch ohne gesonderte Vereinbarung durfte der Estrichleger nicht
den neuen Boden entsprechend dem alten Boden ohne Abdichtung fertigen. Die
Kenntnisse über Abdichtungen und deren Existenz gehören zum Berufsbild des
Estrichlegers. Allein die Existenz der Siruptanks hätten den Estrichleger
veranlassen müssen, bei dem Getränkehersteller die Frage nach einer Abdichtung
zu stellen.

Praxishinweis
Regelmäßig entspricht es dem Willen der Vertragsparteien, eine bestmögliche
Funktionstauglichkeit zu erreichen. Der Handwerker – im obigen Fall der
Estrichleger – verkennt den Umfang seiner Pflichten, wenn er sich lediglich verlässt
auf den Wortlaut des Vertrages. Wenn also der Handwerker erkennt, dass
möglicherweise seine Leistungen gemäß dem geschlossenen Vertrag nicht die
gewünschte Optimierung der Funktionstauglichkeit erreichen, so sollte der
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Handwerker im eigenen Interesse den Besteller auf diesen Umstand hinweisen.
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